
  

 

Interpellation Nr. 72 (Oktober 2011) 

betreffend Bevorzugung von Besetzern und Toleranz gegenüber illegaler Besetzerszene 
11.5257.01 

 

Es scheint an der Tagesordnung zu sein, dass Häuser, öffentliche Plätze oder private Areale besetzt werden. 
Chaoten zerstören öffentliches Eigentum und versetzen die Einwohnerinnen und Einwohner in Angst und 
Schrecken. Kosten, welche verursacht werden, müssen die Steuerzahlerinnen und -zahler begleichen. 

So wurde auch über mehrere Wochen das Areal an der Uferstrasse besetzt und nur durch Goodwill der 
Besitzerin, halbwegs geduldet. 

Nun stellt sich heraus, dass durch die Illegalität die Besetzer durch den Regierung belohnt, anstatt gebüsst 
werden.  

Als Belohnung wird ein Hinterhof einer im Kantonsbesitz stehenden Liegenschaft an der Freiburgerstrasse 
angeboten. Offenbar ergebe sich keine Nutzungskonkurrenz, da der Hof nicht vermietet sei. 

Nach den vielen Vorkommnissen mit hohem Sachschaden und Verletzten, hört man aus dem Volk viele Stimmen, 
welche eine Nulltoleranz-Politik der Regierung gegenüber den Besetzern fordern.  

Somit wirft die unverständliche Toleranz einige Fragen auf, welche ich den Regierungsrat bitte, zu beantworten. 

1. Um wie viele Besetzer handelt es sich an der Uferstrasse / Freiburgerstrasse?  

2. Was sind die Gründe für die Besetzung?  

3. Wer kommt für die Unkosten, welche die Verhandlungen und Vermittlungen verursachten, auf? 

4. Warum wird den Besetzern ein neues Areal angeboten? 

5. Wird für das Areal an der Freiburgerstrasse eine Miete bezahlt? 

Falls nein, warum nicht?  

a) Wird Strom konsumiert? Falls ja, wird dies den Besetzern in Rechnung gestellt? 

b) Entstehen weitere Nebenkosten?  

6. Sind die Besetzer im Kanton Basel-Stadt angemeldet? 

Falls nein, warum nicht?  

7. Bezahlen die Besetzer in Kanton Basel-Stadt Steuern? 

Falls nein, warum nicht? 

8. Wie lange wird dieses Areal zur Verfügung gestellt?  

9. Wieviel Gewinn wirft die Liegenschaft an der Freiburgstrasse für den Kanton ab?  

10. Warum wird die Liegenschaft mit dem Hinterhof nicht vollständig genutzt oder vermietet? 

11. Was ist mit dieser Liegenschaft geplant? 

12. Ist der Regierungsrat auch bereit, Unternehmen (welche im Kanton Steuern bezahlen), Marktfahrern, 
Vereinen etc. kostenlos Abstellfläche in Hinterhöfen oder Staatsliegenschaften zur Verfügung zu stellen? 
Falls nein, warum haben Besetzer ein Privileg? 

13. Offenbar lohnt es sich, Häuser oder Areale zu besetzen, denn es zeigt Erfolg und man wird belohnt. Wie 
lange will die Regierung die Besetzerszene noch dulden, resp. unterstützen? 

14. Ist die Regierung bereit, eine Nulltoleranz-Politik gegenüber Besetzern durchzuziehen? 

Falls nein, warum nicht? 

Lorenz Nägelin 

 

 


